
  

  Referenz
  
Fachanwalt Strafrecht: Betrug

 29. Mai 2018: Strafverfahren wegen Bestellbetruges mangels hinreichenden
Tatverdachts eingestellt

  

Unserem Mandanten wurde vorgeworfen, über das Internet teure Basecaps bestellt und diese nicht bezahlt
zu haben. Die Staatsanwaltschaft führte deshalb Ermittlungen wegen Betruges. Nachdem die Wohnung
unseres Mandanten in dessen Abwesenheit von der Polizei durchsucht worden war, meldete sich unser
Mandant bei Rechtsanwalt Dietrich und beauftragte ihn als Strafverteidiger. Rechtsanwalt Dietrich nahm
umgehend Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft und wertete anschließend die Ergebnisse der
umfangreichen Aktenbände aus.

  

In einem Schriftsatz an die Staatsanwaltschaft legte Rechtsanwalt Dietrich glaubhaft dar, dass die
Aussagen des Hauptbelastungszeugen nicht glaubhaft seien, da sie aus Rache nach einem Streit mit
unserem Mandanten um eine gemeinsame Freundin gemacht wurden. Ferner rief Rechtsanwalt Dietrich
noch einmal in Erinnerung, dass bei unserem Mandanten auch keine Basecaps gefunden worden waren.
Nachdem die Staatsanwaltschaft zu einem späteren Zeitpunkt weitere Zeugen befragt hatte, rügte
Rechtsanwalt Dietrich das Vorgehen der Ermittlungsbehörden und stellte klar, dass die Zeugen sich
zwischenzeitlich abgesprochen haben könnten und zudem durch das bisherige in den Akten dokumentierte
Verteidigungshandeln mittelbar in ihren Aussagen beeinflusst worden seien. Daher bestünde trotz der
umfangreichen und belastenden Zeugenaussagen kein hinreichender Tatverdacht gegen unseren
Mandanten. Die Staatsanwaltschaft folgte schließlich dem Antrag von Rechtsanwalt Dietrich und stellte
das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts ein.
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